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1. EINLEITUNG 

 

In einem nach Globalisierung strebenden Zeitalter müssen politi-

sche Gemeinden als eigentliche Anachronismen bezeichnet werden.

1

 

Während die Welt durch neue Kommunikationstechniken immer stär-

ker zum Dorf werden soll, gehen den Gemeinden jene Elemente verlo-

ren, die ihnen diese Bezeichnung erst ermöglichten: Probleme aller Art 

können nicht mehr auf lokaler, sondern müssen mindestens auf regio-

naler, meist aber auf nationaler oder internationaler Ebene gelöst wer-

den. Weiter wird die örtliche Trennung von Wohnen, Arbeit und Frei-

zeit immer strikter vollzogen. Durch die gestiegene Mobilität findet 

die Verwurzelung im Lokalen nur noch in geringem Masse statt. Die-

ses „Herausheben“ sozialer Beziehungen aus der Ortsgebundenheit 

und ihre raumübergreifende Umstrukturierung macht der britische 

Soziologe Anthony Giddens mit dem Begriff Entbettung (disembed-

ding) terminologisch fest.

2

 Die Gemeinde verliert ihre soziale Funkti-

on als Raum mit genauen Grenzen, „innerhalb derer sich der Nachbar-

schaftszusammenhang aufbaut“ und sich die Bürger „deutlich als von 

denen anderer Gemeinden verschieden empfinden“.

3

 Damit einher 

geht ein deutlicher Gewichtsverlust von lokalen Gemeinschaften. Aus 

gutem Grund ist deshalb die Frage nach der Existenzberechtigung von 

Gemeinden zu stellen. Die Realität ist jedoch mit einer Antwort 

schnell zur Hand: Die Gemeinde stirbt nicht aus; sie ist kein staats-

rechtliches Auslaufmodell. Wohl nimmt die Zahl der Schweizer Ge-

meinden durch Fusionen und Anschliessungen stetig ab.

4

 Trotzdem 

lässt sich von einer lebendigen Schweizer Gemeindeflora sprechen. 

                                                

1

 Gemeinden verstanden als „öffentlich-rechtliche Körperschaften, die durch eigene 

gewählte Organe in einem durch übergeordnete Rechtsätze [...] begrenzten Rahmen 

sich selbst verwalten und lokale Aufgaben besorgen“. Staatskunde Lexikon: 125. 

2

 Giddens, Konsequenzen: 33. Entbettung ist für Giddens eines der wesentlichen 

Merkmale der Moderne. 

3

 König, Gemeinde: 45. 

4

 Zwischen 1848 und 1998 sank die Zahl der Gemeinden in der Schweiz von 3203 

auf 2915. Thom, Gemeinde: 11. Diskussionen über eine bessere Zusammenarbeit bis 

hin zu Fusionen werden derzeit im Kanton Bern geführt. Kiefer, Anreizsystem: 11. 

Im März 2003 kam es mit den Beschlüssen von Englisberg und Zimmerwald zur 

ersten Berner Gemeindefusion seit 40 Jahren. Wagner, Schneuwly, Zimmerwald: 13. 

Nur wenige Wochen später folgten Ober- und Niederwichtrach. Schläpfer, Gehriger, 

Fusion: 15. 
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Als Argumente gegen Zusammenschlüsse werden sowohl Ängste vor 

einem politischen Gewichtsverlust als auch Gefühle der lokalen Ver-

bundenheit, Dorfstolz, vorgebracht. Die Möglichkeiten der Entschul-

dung oder Erhaltung von Infrastruktur begünstigen dagegen grössere 

Verbände. 

Gerade ein wertgeladener Begriff wie Dorfstolz verdeutlicht, 

dass die Gemeinde als „traditions- und emotionsreiche Institution im 

politischen Alltag einen ausgesprochen hohen Stellenwert besitzt.“

5

 

Doch wo und in welcher Form wird Dorfstolz manifest? Sicher nicht 

bloss in der Abendunterhaltung des lokalen Gesangs- oder Turnver-

eins, sondern vor allem in den politischen Institutionen: dem Gemein-

derat und natürlich der Gemeindeversammlung. Es ist damit jenes 

Verfassungselement angesprochen, das im Ruf steht, Quelle von De-

mokratie und Volkssouveränität zu sein.

6

 Schliesslich könnten die 

Bewohner eines Siedlungsverbandes die Macht nirgends „unmittelba-

rer“ ausüben als dort, so der französische Staatsdenker Aléxis de Toc-

queville über die Demokratie in den Vereinigten Staaten von Amerika 

im 19. Jahrhundert.

7

 Nichts bringe die Gemeinde greifbarer und leben-

diger zum Ausdruck als die Versammlungen, denn dort sei „jeder Ein-

zelne ein gleiches Glied der Herrschaft“.

8

 Politische Rechte und damit 

Herrschaftsbeteiligung können in der Schweiz allerdings auch heute 

nur jene Menschen wahrnehmen, die über das hiesige Bürgerrecht ver-

fügen.

9

 Betrachtet man die Teilnahme an den Gemeindeversammlun-

gen, so scheint das Ausüben von Macht auch bei den politisch Berech-

tigten nicht auf allzu reges Interesse zu stossen.

10

 Trotzdem bestehen 

                                                

5

 Binder, Determinanten: 4. 

6

 Ladner, Gemeinden: 80. Ladner weist aber darauf hin, dass sich über den Demokra-

tiegehalt von Gemeindeversammlungen sehr leicht streiten lässt. Zum Begriff vgl. 

Conze, Demokratie. 

7

 Tocqueville, Amerika: 56. Die Parallelen zwischen den USA und der Schweiz sind 

in diesem Bereich unbestreitbar. Dazu auch Gasser, Gemeindefreiheit: 58, in seiner 

programmatischen, von den Zeitläufen bestimmten Schrift über Gemeinden und 

Demokratie. 

8

 Tocqueville, Amerika: 56. 

9

 In der Schweiz herrscht mehrheitlich kein lokales Wahl- und Stimmrecht für Aus-

länder. Ausnahmen sind etwa die Kantone Neuenburg (seit dem 19. Jahrhundert), 

Jura (1978), Appenzell-Ausserrhoden (1995) sowie Waadt (2003). 

10

 Die durchschnittliche Beteiligung an Gemeindeversammlungen beträgt 20 %, 

wobei sie mit zunehmender Gemeindegrösse sinkt. Ladner, Beteiligung: 75f. Ein 
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kaum Absichten, die Kommunalpolitik in die Hände von Gemeinde-

parlamenten zu legen. Noch am ehesten finden Transformationen in 

Agglomerationsgemeinden statt.

11

 Zu Gunsten eines repräsentativen 

Systems wird etwa vorgebracht, dass Betroffenheitsentscheide verhin-

dert werden, die Verantwortung gegenüber dem Souverän besser ver-

teilt ist und die Kontrolle der Exekutive effizienter funktioniert. Die 

Befürworter der Gemeindeversammlungen sprechen dagegen von tie-

feren Kosten und weniger Bürokratie als im Parlamentsbetrieb. Ebenso 

sei die Lokalpolitik farbiger und weniger parteigelenkt.

12

 Bei allem 

Für und Wider ist das stechendste Argument letztlich wohl ein emoti-

onales: Die Gemeindeversammlung wird als Ursprung unserer politi-

schen Tradition wahrgenommen. Ursprung ist dabei nicht nur als sin-

guläres Moment zu verstehen, sondern auch als alljährlich wiederkeh-

rende Konstituierung eines demokratischen Grundgedankens. 

Nach Tocqueville sind die Gemeindeinstitutionen (und er meint 

freilich auch die Gemeindeversammlung) für die Freiheit das, „was die 

Volksschulen für die Wissenschaft sind; sie machen sie dem Volke 

zugänglich; sie wecken in ihm den Geschmack an ihrem friedlichen 

Gebrauch und gewöhnen es daran“.

13

 Was hier für das 19. Jahrhundert 

gesagt wird, gilt auch aus heutiger Sichtweise. Der Politologe Wolf 

Linder bemerkt darüber mit einem leicht spöttischen Unterton: „Ge-

meinde und Gemeindepolitik scheinen im öffentlichen Leben zu be-

sonders liebevoll gepflegten Traditionen zu gehören: Kein National-

feiertag, an dem die wichtige Rolle der Gemeinde nicht gelobt wür-

de“.

14

 Wie Politiker diese Traditionen für das Zurechtlegen möglichst 

schlagkräftiger Argumente (miss-)brauchen, soll hier nicht zur Beur-

                                                

Extremfall stellt wohl Solothurn dar. Dort gingen zwischen 1981 und 1992 durch-

schnittlich nur 1,84 % von rund 10’0000 Stimmberechtigten an die Gemeindever-

sammlung. Schäfer, Demokratie: 27. 

11

 Etwa im Kanton Zürich steht es Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern frei, 

die Gemeindeversammlung durch ein Parlament zu ersetzen. Geiger, Einwohner: 49. 

Kirchgässner u.a., Demokratie: 19, verweisen darauf, dass in grossen Gemeinden 

„die Möglichkeit einer sinnvollen Durchführung einer Gemeindeversammlung kaum 

mehr gegeben ist“. Anschaulich wird die Undurchführbarkeit von gemeindlichen 

Zusammenkünften, wenn man sich eine höhere politische Aktivität der Solothurner 

Stimm- und Wahlberechtigten vorstellt. 

12

 Geiger, Einwohner: 49. 

13

 Tocqueville, Amerika: 52. 

14

 Linder, Kommunalpolitik: 13. 
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teilung stehen. Aber zweifellos werden unsere „mittelalterlichen Vor-

väter“ zu oft als „gute Demokraten“ betrachtet und damit heutige De-

mokratievorstellungen bis weit in die Vergangenheit hineinprojiziert.

15

 

Diese Sichtweise verklärt die historischen Realitäten und mag myt-

hisch überhöht sein. Trotzdem ist es richtig, dass das heutige politische 

Verständnis der Schweiz in der Vormoderne wurzelt.

16

 Es kann in die-

ser Studie über Berner Gemeindeversammlungen im 18. Jahrhundert 

nun nicht darum gehen, einer weiteren Glorifizierung das Wort zu re-

den. Vielmehr interessiert die Bedeutung dieser Institution im letzten 

Jahrhundert des Ancien Régime. Voraussetzung für folgende Ausfüh-

rungen ist es, Gemeinden nicht als naturhafte Entwicklungen zu ver-

stehen, sondern als „Produkte eines Willensaktes“ von zusammen le-

benden Menschen.

17

 Es wird damit versucht, zwei Forderungen von 

Peter Blickle zu erfüllen: Zum einen sei es Überlegungen wert, wes-

halb sich die „politische Kultur der [heutigen] Schweiz in so starkem 

Masse aus den kommunalen Traditionen speist“.

18

 Zum andern soll die 

Geschichtsschreibung durch die „Rekonstruktion von auf die Gegen-

wart beziehbaren Prinzipien“ verhindern, dass Geschichte zu einem 

„Antiquitätenkabinett“ verkümmert.

19

 

Die vorliegende Studie will sich den Berner Gemeindeversamm-

lungen im 18. Jahrhundert von verschiedenen Seiten annähern. Dazu 

werden im weiteren Verlauf des Einleitungsteils die Gemeinden der 

Frühen Neuzeit auf einer konzeptionellen Ebene erfasst. Dieses Her-

ausarbeiten erfolgt über die Diskussion des Begriffes Kommunalismus, 

den Blickle in die historische Forschung eingebracht hat und derzeit 

wohl die präziseste Annäherung an die Bedeutung von Gemeinden im 

Alten Europa darstellt. Schlüssig aufzudecken sind in der Ausbreitung 

dieses Konzeptes zwei Schwachstellen: Die Gemeinde bildet zwar das 

                                                

15

 Peyer, Verfassungsgeschichte: 54. 

16

 Dazu Suter, „Demokrätler“: 77f. Suter kritisiert, dass die heutige Demokratie oft 

als „eine jahrhundertelange, gleichsam ‚heilige’ und unantastbare Tradition“ ver-

standen wird. Gleichzeitig merkt er an, dass zwischen Neuzeit und Moderne „wir-

kungsmächtige Kontinuitäten“ bestehen. Dazu nicht nur auf die Politik bezogen: 

Vierhaus, Frühe Neuzeit (insbesondere das Vorwort). 

17

 Bei Tocqueville, Amerika: 51, gehen Gemeinden noch „unmittelbar aus Gottes 

Hand“ hervor. Heute werden sie vielmehr als eine von verschiedenen Möglichkeiten 

zur Organisierung des Alltags von Menschen verstanden. Ladner, Gemeinden: 33. 

18

 Blickle, Gemeindereformation: 8. 

19

 Blickle, Untertanen: 9. 
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wesentliche Fundament des Kommunalismus. Trotzdem legt sich 

Blickle m.E. kaum Rechenschaft darüber ab, wer alles zu dieser loka-

len Organisationsform zu zählen ist. Weiter wird die Gemeinde auf der 

Suche nach der theoretischen Begründung von Republikanismus im 

Ancien Régime ein Mittel zum Zweck. Die kommunale Praxis und 

Alltagswelt gehen damit zu sehr aus dem Blickfeld verloren. Diese 

beiden Desiderate werden anhand von mikrohistorisch ausgerichteter 

Literatur in einem zweiten Einleitungsteil aufzufangen versucht. Es 

interessiert dort die Binnenstruktur von Gemeinden der Frühen Neu-

zeit und das Verhältnis von Gemeinde und Herrschaft. Damit sollen 

aber auch Alternativen zum Kommunalismus-Konzept aufgezeigt 

werden. Als Fazit aus den beiden Theorieteilen wird sich die grundle-

gende Fragestellung logisch ergeben müssen. Der Darstellungsteil er-

hält sein Gliederung aufgrund eines Indikatorenkatalogs, der aus der 

Fragestellung entwickelt wird. Um das Pferd nicht am Schwanz aufzu-

zäumen, wird die Darstellung einerseits entlang der Chronologie einer 

Gemeindeversammlung verlaufen, andererseits aber auch deren struk-

turelle Bedingtheit berücksichtigen. Die dabei beleuchteten Aspekte 

der Gemeindeversammlung werden im dritten Teil zusammengefasst. 

Daraus soll sich letztlich ein annähernd kohärentes Bild der kommuna-

len, politischen Verhältnisse im Bern des 18. Jahrhunderts ergeben. 

 

 

1.1 Kommunalismus als Alternative 

 

Es entspricht einem grundlegenden, wissenschaftlichen Interes-

se, das undurchschaubare Dickicht der (vergangenen oder aktuellen) 

Realität mit Begriffen zu ordnen und eine bessere Übersichtlichkeit zu 

schaffen. In der Geschichtswissenschaft zeigt sich dies im Hang zur 

Periodisierung, d. h. die Vergangenheit wird nach dem Kenntnisstand 

und den Erkenntnisinteressen der Gegenwart strukturiert.

20

 Mit Begrif-

fen wie Feudalismus, Absolutismus, Reformation oder Aufklärung 

wurde und wird versucht, die grossen Linien der Frühen Neuzeit von 

1500 bis 1800 handlich anwendbar und oft schlagwortartig auf den 

Punkt zu bringen. Diesen Termini ist eigen, dass sie sehr viel Körper 

                                                

20

 Vierhaus, Nutzen: 13. Zur Verquickung von Geschichtswissenschaft und Gegen-

wart vgl. Blickle, Kommunalismus, Bd. 1: 2f. 
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in sehr wenig Stoff packen wollen, die Fremdheit und Unterschied-

lichkeit von historischen Phänomenen aber nicht befriedigend deuten 

können. Es verwundert deshalb nicht, dass jede Historikergeneration 

aus eigener Perspektive diese Begriffe hinterfragt, kritisiert, bestätigt 

oder eben auch verwirft und Platz schafft für Alternativen. Kommuna-

lismus ist einer dieser neueren Epochenbegriffe und soll eine Ergän-

zung des Feudalismus erlauben.

21

 Blickle will damit zum Ausdruck 

bringen, dass Herrschaftsbeziehungen nicht nur von oben, sondern 

ebenso von unten geprägt waren. Ins Zentrum gerückt wird damit die 

Gemeinde als zentrales Element der frühneuzeitlichen Gesellschaft. 

Gemeinde konnte ein Dorf wie auch eine Stadt meinen, da deren Un-

terschiede eher „gradueller als prinzipieller Art“ waren.

22

 Im Feuda-

lismus-Konzept treten Gemeinden nicht als „konstitutive Grösse“ auf, 

da sie nicht „systemimmanente Hervorbringungen von Herrschaft“ 

waren. Viel eher gehörten sie zu den „Wertschöpfungen aus dem Wil-

len von Menschen, die in einem konkreten räumlichen Bezug“ leb-

ten.

23

 Letztlich ist es das Ziel Blickles, mit dem Kommunalismus „die 

realen Lebensbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten der Bauern 

und Bürger“ besser abzubilden als es bislang der Fall war.

24

 

Blickle betont zwar, dass es „kein Fortleben des Kommunalis-

mus in der Moderne“ gab.

25

 Gleichzeitig soll der Begriff aber „zur 

differenzierenden Bewertung der Modernisierungspotentiale [dienen], 

die, aus der Sphäre eines kommunal verfassten Dritten Standes kom-

mend, [die] Grundbefindlichkeiten von Staat und Gesellschaft heute 

bestimmen.“

26

 Das Konzept richtet sich aber auch gegen den Topos, 

die „unpolitischen Bauern und Untertanen“ hätten sich in ihrem Han-

                                                

21

 Den Begriff Kommunalismus benutzte Blickle erstmals „ausdrücklich und absicht-

lich“ in seiner Berner Antrittsvorlesung. Blickle, Begriffsbildung: 5. Der Text unver-

ändert abgedruckt in: Blickle, Gestaltungsprinzip. 

22

 Blickle, Kommunalismus, Bd. 1: 67. Zu den Unterschieden zählt Blickle etwa die 

„Grösse der Siedlungen, die verschiedenen Formen des Wirtschaftens, die divergie-

renden Grade der Freiheit und Rechtsautonomie und (was vermutlich in den Vorder-

grund gerückt werden muss) das rückblickende Selbstverständnis einer bürgerlichen 

Wissenschaft“. Blickle, Kommunalismus, Bd. 1: 67 (Hervorhebung Blickle). 

23

 Blickle, Kommunalismus, Bd. 2: 150. 

24

 Blickle, Untertanen: 112. 

25

 Blickle, Kommunalismus, Bd. 1: 179. 

26

 Blickle, Begriffsbildung: 36. 
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deln von „widerspruchslosem Gehorsam“ leiten lassen.

27

 Diese Inten-

tion ist zentral: Kommunalismus als Epochenbeschreibung ist wie an-

dere Begriffe der Gegenwart und damit der Sichtweise einer bestimm-

ten Generation verpflichtet. Letztlich zielt Kommunalismus wohl da-

hin, den in der Zeit des Nationalsozialismus diskreditierten Deutschen 

Untertanen zu rehabilitieren.

28

 Volker Press bezeichnet es nicht als 

Zufall, dass die Gegenüberstellung von kommunalen Strukturen und 

Herrschaft „nach dem Bankrott von Machtstaat und Obrigkeitsstaat in 

der Katastrophe des Dritten Reiches“ Auftrieb erhalten habe.

29

 

 

 

1.2 Kommunalismus als Konzept 

 

In einer ersten Annäherung lässt sich Kommunalismus entlang 

der Thesen von Blickle in vier wesentliche Merkmale gliedern:

30

 

 

 Kommunalismus ist eine genuine Hervorbringung des Ge-

meinen Mannes aufgrund eines „Wandels der Arbeitsorgani-

sation von der auf den Herrenhof (Villikation) orientierten zu 

einer an das Haus gebundenen individuell-genossenschaft-

lichen Wirtschaftsweise einerseits“ und der „Siedlungsver-

dichtung in Form von Stadt, Markt, Dorf andererseits“. 

                                                

27

 Blickle, Funktion: 216, sowie Blickle, Untertanen: 13. Blickle kritisiert damit auch 

Günther Franz, Bauernkrieg, der die Bauern nach 1525 als quasi unpolitisch darstell-

te. Zur Verbreitung des Topos in Politik, Literatur und Wissenschaft vgl. Blickle, 

Untertanen: 11f. 

28

 Diese Absicht kommt in Blickles Essay „Deutsche Untertanen. Ein Widerspruch“ 

bereits im Titel pointiert zum Ausdruck. 

29

 Press, Bemerkungen: 113. 

30

 Blickle, Kommunalismus, Bd. 1: 175-179. Die Bände Kommunalismus 1 und 2 

sind als eigentliche Gesamtdarlegungen des Konzeptes zu betrachten und bilden die 

Stütze der folgenden Ausführungen. Bereits eine schlüssige Definition ist in Blickle, 

Parlamentarismus: 535, zu finden: „Kommunalismus heisst, dass die Organisation 

gemeinschaftlicher, alltäglicher Belange (ausgedrückt durch Satzungshoheit, Admi-

nistration und Rechtspflege), die Friedewahrung nach innen und aussen und die aus 

beiden resultierenden Rechtsnormen als autochthone Rechte einer Gemeinde von 

allen Mitgliedern in gleicher Berechtigung und Verpflichtung wahrgenommen wer-

den. Berechtigung und Verpflichtung erwachsen aus der selbstverantworteten Arbeit 

als Bauer und Handwerker im genossenschaftlichen Verband.“ 


